
Bericht Ordnungsgemäße Verbandsführung 

 

Im Jahr 2019 wurden für den KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. die Grundsätze 
der guten Verbandsführung (GdgV) beschlossen und im April 2024 geändert und 
ergänzt. Wesentlicher Bestandteil der GdgV ist verantwortliches Handeln auf der 
Grundlage von Transparenz, Integrität und Partizipation als Prinzipien einer guten 
Verbandsführung. 

Bei der Mitgliederversammlung 2024 wurde Manfred Jäger als Beauftragter für gute 
Verbandsführung gewählt. Seine Aufgaben sind in den GdgV fest beschrieben, wobei 
er insbesondere Ansprechpartner bei Verstößen gegen die GdgV ist.  

 

Für das Jahr 2024 wäre zu berichten: 

 Teilnahme an Vorstands-Sitzungen und Kenntnisnahme 
der entsprechenden Protokolle 
Es wurden keine Verstöße festgestellt  
 

 Teilnahme an der Mitgliederversammlung  
Geordneter Ablauf 
 

 Teilnahme an der Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2022 
Die Kreiskasse wurde vorschriftsmäßig geführt, 
es gab keinerlei Beanstandungen 
 

 Von Seiten der Geschäftsstelle, Übungsleiter und Referenten 
sind keine Vorfälle bekannt 
 

 Eine jährliche Überprüfung der GdgV durch den Vorstand hat auf   
Grund der Ergänzungen im April des Jahres nicht stattgefunden   

 

Abschließend eine Empfehlung an die Vereine im KSB: 

Nutzen auch Sie die Grundsätze einer guten Vereinsführung in den Organen und 
Gremien ihrer Vereine. Anregungen dazu finden Sie auf der Internetseite des KSB HSK 
unter – Wir über uns – im Bereich Satzungen, Ordnungen, Leitbild 

 

 

Bestwig im April 2025     gez. Manfred Jäger  
            Beauftragter GdgV 

                               


